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RS OGH 1961/7/5 5Nd50/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1961

Norm

JN §29

Rechtssatz

Dadurch, daß ein unzuständiges P egschaftsgericht einen Vergleich der Eltern eines Minderjährigen genehmigt, wurde

seine Zuständigkeit zur Führung dieser Pflegschaft nicht "rechtmäßigerweise" im Sinne des § 29 JN begründet.
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